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Planen und Bauen für eine inklusive (Stadt-)Gesellschaft

Beschluss: Beschluss des Parteitages

Für sozialdemokratische Amts- undMandatsträger*innen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebenemuss gelten: Eine voll-

umfängliche Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen ist unverzichtbarer integraler Bestandteil jeder Offensive für

ausreichenden und bezahlbarenWohnraum für alle Bevölkerungsschichten sowie für eine inklusive Stadt- und Quartiersent-

wicklung. Nur barrierefreierWohnungsbau verdient den Namen „sozialerWohnungsbau“.

Auch Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und altersbedingten Beeinträchtigungen wollen selbstbe-

stimmt und mit Assistenz oder Unterstützung überall leben – auch sie wollen Wahlmöglichkeiten in den Metropolregionen,

in denMittelstädten ebensowie auf dem Land. Es gilt daher nicht besondere sondern inklusiveWohnformen zu schaffen. Dies

ist nur mit der konsequenten Umsetzung einer umfassenden Barrierefreiheit möglich.

Bundesweit fehlen nach Aussagen diverser Studien, zuletzt vorgetragen auf dem „13.Wohnungsbau-Tag 2022“, ca. 3Millionen

barrierefreie und barrierearmeWohnungen. Allein in Berlin fehlen laut „Wohnraumbedarfsbericht 2019“ bis 2025 mindestens

116.000 barrierefreieWohnungen. ImWohnungsbestand fehlt es also schon jetzt und überall an bezahlbaren und barrierefrei-

en sowie uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbarenWohnungen für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen.

Wir wollen eine inklusive, diskriminierungsfreie und offene Gesellschaft sein. Um dieses tatsächlich zu werden, müssenWoh-

nungswirtschaft, Politik und Gesellschaft „lernen“, dass kostenrelevant letztlich ausschließlich die zu geringe Beachtung der

Barrierefreiheit ist. Barrierefreiheit von Anfang an spart kurz-, mittel- und langfristig enorme Ausgaben.

UN-BRK als zentrales Element der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik

Die Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und damit die Umsetzung der Rechte der Menschen mit Be-

einträchtigungen ist bisher auf allen staatlichen Ebenen kein zentrales Element von Bau-,Wohnungs- und Stadtentwicklungs-

politik. Obwohl die UN-BRK die Bedeutung eines Bundesgesetzes mit Bindungswirkung für sämtliche staatliche Stellen hat,

sind die für das Bauordnungsrecht zentralen Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention u.a. zur Zugänglichkeit (Artikel

9 UN-BRK), zur Unabhängigen Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19 UN-BRK) und zum Angemes-

senen Lebensstandard und sozialer Schutz (Artikel 28-UN-BRK) noch nicht bestmöglich umgesetzt.

Barrierefreiheit ist ebenso wie der Klimaschutz ein dringendst notwendiger  Qualitätsstandard für einemoderne zukunftsori-

entierte Infrastruktur sowohl im öffentlichen, gemeinwohlorientiertem als auch im privaten Alt- und Neubaubestand. Klima-

schutz und Barrierefreiheit liegen beide im Interesse aller Bürger*innen mit und ohne Beeinträchtigungen. Für Menschen mit

Behinderungen ist eine umfassende Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen allerdings die Grundvoraussetzung für Chancen-

gerechtigkeit und soziale und diskriminierungsfreie Teilhabe.

Dem eklatantenMangel an barrierefreiemWohnraum ist im Bund als auch in Berlin zu begegnen.Wir fordern sozialdemokra-

tischeAmts- undMandatsträger*innen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene auf, in ihrem jeweiligenWirkungsbereich

Sorge zu tragen für:

• Die Musterbauordnung (MBO) selbst muss endlich sämtliche Verpflichtungen der UN-BRK ausnahmslos integrieren.

Auch alle daraus folgenden Regularien müssen sich eindeutig zur ausnahmslosen Umsetzung der UN-BRK verpflich-

ten und so die realen gesellschaftlichen Bedarfe in unserer Gesellschaft aufgreifen. Das Bauordnungsrecht auf Basis der

aktuell gültigen MBO setzt die UN-BRK nicht hinreichend um.

• Barrierefreiheit muss bei Bauvorschriften zum durchgängigen Qualitätsstandard werden. Die Herstellung von Barriere-

freiheit als Grundsatz der Bauleitplanung muss daher im Baugesetz des Bundes verankert werden.

• Generell sollte Neubau im Mehrparteienwohnungsbau barrierefrei und ein deutlicher Anteil uneingeschränkt mit dem

Rollstuhl nutzbar sein. Dafür wird in allen Bundesländern, auch in Berlin, die DIN 18040 in allen ihren Teilen zugrunde

gelegt.
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• Leitbild für die Gestaltung der Städtebauförderung muss ein „Design for All“ sein. Die Entwicklung von inklusiven und

umfassend barrierefreien Stadtquartieren ist so auszurichten, dass ein gleichberechtigtes, am Sozialraum orientiertes

Zusammenleben aller Bürger*innen mit und ohne Be-Hinderungen erreicht wird. Die Städtebauförderung ist verpflich-

tend an Barrierefreiheit zu binden.

• Förderprogramme und steuerliche Anreize für den Alt- undNeubau oder demBüroumbau haben sowohl imHinblick auf

eine vollumfängliche Barrierefreiheit als auch dem Klimaschutz auf als gleichwertig anerkannte Effizienzstandards zu

beruhen.

• Die Mittel für die sozialeWohnraumförderung sind mit der Umsetzung von Barrierefreiheit ausnahmslos zu verbinden.

• Die Mittel für das KfW Programm „Altersgerecht umbauen“ sind zu erhöhen, damit mehr Barrierefreiheit bei bestehen-

denWohnungen erreicht wird.

• Mit der verstärkten Nutzung öffentlicher Liegenschaften für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus sind inklusive Wohn-

angebote zu realisieren. Bei der Vergabe von Grundstücken des Bundes an die Länder und Kommunen, des Bundes, der

Länder und Kommunen an Dritte für den Wohnungsbau sind anspruchsvolle Zielvorgaben für inklusive barrierefreie

Wohnangebote festzulegen.

Der UN-BRK ist bei der anstehenden Novellierung der Bauordnung Berlin umfassend gerecht zu werden. Ebenfalls ist bei der

Überarbeitung des „Stadtentwicklungsplans Wohnen 2030“ das Kriterium Barrierefreiheit bedeutend stärker als bisher zu

integrieren. Eine unsachgemäße Benachteiligung von Menschen mit Be-hinderungen ist sowohl u.a. durch die angestrebte

Nachverdichtung vor allem in der Innenstadt als auch aus Kosteneinsparungsgründen zu verhindern.

Nichts über uns ohne uns

Wir fordern von unseren sozialdemokratischen Mitgliedern im Bundestag und in der Bundesregierung ebenso wie von un-

seren sozialdemokratischen Mitgliedern des Senates von Berlin und der Bezirksämter sowie von den sozialdemokratischen

Mitgliedern des Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen wohnungsbau- und städtebaupolitische

EntscheidungenundGesetzgebungsverfahren unter partizipativer Einbeziehung vonMenschenmit Be-hinderungenund ihrer

jeweiligen Selbstvertretungsorganisationen zu treffen. Die UN-BRK ist ebenso wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

(AGG) - umgangssprachlich Antidiskriminierungsgesetz -, das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und das Landesgleich-

berechtigungsgesetz (LGBG) konsequent einzuhalten.

Wir wollen für Berlin eine Offensive für barrierefreien und bezahlbarenWohnraum- und Städtebau, zu der u.a. auch gehört:

• ImBündnis fürWohnungsneubau und bezahlbaresWohnenmuss die Landesbeauftragte fürMenschenmit Behinderun-

gen sowie die Interessensvertretungen derMenschenmit Behinderungen, insbesondere der Landesbeirat für Menschen

mit Behinderungen, beteiligt werden. Gleiches gilt für zahlreiche Leistungsträger der Eingliederungshilfe - auch unter

ihnen sind zahlreiche Genossenschaften -, die mehr Selbstbestimmung im LebensbereichWohnen anstreben und daher

mit in die Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen sind.

• Die bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ansässige „Arbeitsgruppe Menschen mit Be-

hinderungen – Barrierefreies Bauen“ muss zügig wieder regelmäßig tagen. Ergebnisse sind auch direkt der politischen

Spitze des Hauses zu übergeben. Gleiches gilt für die Koordinierungsstelle BarrierefreiesWohnen.

• Insbesondere für einen den Rollstuhl nutzenden Menschen braucht es eine Vermittlungsstelle für barrierefreie und un-

eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbareWohnungen. Deren Arbeit würde durch ein zügig zu erstellendes Kataster für

barrierefreieWohnungen erleichtert.

• Sachverständige für Barrierefreiheit sind gesetzlich zu verankern, damit die Einhaltung der Vorschriften zur Barrierefrei-

heit und die damit verbundenen Schutz- und Gewährleistungspflichten staatlicherseits auch hinreichend geprüft und

sichergestellt werden. In den Senats- und Bezirksverwaltungen sind dringend Sachverständige für Barrierefreiheit ein-

zustellen.

• Es sind mieter*innenschutzrechtliche Lösungen zu finden, die für einen barrierefreien Umbau keine Zustimmung der

Vermieter*in mehr erfordern und auch einen späteren Rückbau nicht mehr vorschreiben.
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• Es braucht auch mieter*innenschutzrechtliche Lösungen u.a. für ältere Menschen, die in Milieuschutzgebieten wohnen

und in deren Häusern bisher kein Aufzug eingebaut werden darf.

Überweisen an

AG Sozialdemokratischer Bezirksbürgermeister, AH Fraktion, Bundesparteitag 2023, Landesgruppe, Senat

Stellungnahme(n)

Stellungnahme Senat 2024:

§50 der Bauordnung von Berlin besagt: „Wird ab dem 1. Januar 2025 ein Bauvorhaben gemäß § 62 angezeigt oder ein bauauf-

sichtliches Verfahren gemäß § 63 oder § 64 beantragt, müssen zusätzlich insgesamt drei Viertel der Wohnungen barrierefrei

erreichbar sein und es muss in Gebäuden mit mehr als 100 Wohnungen eine der barrierefrei nutzbaren Wohnungen je 100

Wohnungen rollstuhlgerecht errichtet werden. Die Wohnungsneubauförderung legt – konstruktiv relevant – für die Förder-

fähigkeit vonWohnungen nur die maximal zulässigen Gesamtwohnflächen je Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit fest. Um

also grundsätzlich oder bei gefördertemWohnungsbau Barrierefreiheit nachträglich zu ermöglichen, ist planerische Sorgfalt

und Kreativität erforderlich, hierfür liegt der Schwerpunkt aus Fachsicht auf der Lehre.

Die DIN 18040-1 (öffentliche Gebäude) ist für bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, in den dem allgemeinen

Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen verpflichtend umzusetzen. Die DIN 18040-1 ist als Technische Baubestim-

mung eingeführt.

Stellungnahme AH-Fraktion 2024:

Das Thema der Barrierefreiheit imWohnungsbestand ist für die SPD-Fraktion ein wichtiges Anliegen. Die Novelle der Berliner

Bauordnung imDezember 2023beinhaltet eineÄnderung zur ErhöhungdesAnteils vonWohnungen, die barrierefrei erreichbar

seinmüssen, auf drei Viertel derWohnungen. Ebensowurde durch die SPD-Fraktion eineQuote für rollstuhlgerechteWohnun-

gen im parlamentarischen Verfahren ergänzt.

Beschluss des Bundesparteitag 2023:

nicht befasst
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